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Amt der Wien er Landesregierung 
l 
f 

! 
; 

rD-1639- 1 bis 3/86 

Entwurf eines 8undesgesetzes. 

: �it dem das Allgemeine Sozial­

versicherungsgesetz geändert 
',,-, 

wird (42. Novelle zum ASVG); 

ergänzende Änderungsvorschläge; 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wien. 12. September 1986 

'Setriffi G�SETZENTWu�t 
zr . .......... __ .. .z.:!J .... _ .' .()� '9 ... __ 

D.tum: 1 6. SEP. 1936 

) Vert.ilt� Sep',�986 }6� 

. 4� 
Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sieh. in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

AD 1105 B - 10 - 814 - 119006 - 20 

Für den Landesamtsdirektor: 

Dr . Ponzer 

Obersenatsrat 
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Amt der Wiener Landesregierung 

MO-1639-1 bis 3/86 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 

m1t dem da. Allgeme1ne Sozial­
versicherungsgesetz gelndert 

wird (42. Novelle zum ASVG); 
erglnzende Änderungsvorschlige; 

Stellungnahme 

zu Zl. 20.042/9-1a/1986 und 

20.042/15-1a/86 

An das 

8undesministerium für 

soziale Verwaltung 

Wien, 12. September 1986 

Auf die Schreiben vom 17. Ju�i und 14. August 1986 beehrt 

sich das Amt der Wiener Landesregierung, die aus der Bei­

lage ersichtliche Stellungnahme bekanntzugeben. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Beilage 

Für den landesamtsdirektor: 

Or . Ponzer 

Obersenatsrat 
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. ., Beilloe zu 
MD-"3'-1 bis 3/86 

. �-� . ... 
Stellungnahme des A.tes der Wiener Landesregierung 

zua Entwurr eine. Bundesgesetzes,aSt de. das Allge­

.eine Sozialversicherungsge.etz geändert wird 

(.2. Novelle zu. ASVC) sa.t ergänzenden Xnderungs­

vorschlAgen 

Zu , 18 • ASVG (erglnzende Änderungsvorschllge) ! 

Z ur Verdeutlichung sollte In den Geset zestext der Hlnwete aur. 

geno.aen werden , daß eine Selbstversicherung ia Sinn des f 18 a 

Abs. 1 rür ein und dasselbe behinderte Kind Jeweils nur rür 

eine Person bestehen kann. Diesbezüglich darf auch Buf § 18 Abs.2 

zweiter Satz ASVG verwiesen werden. 

2\1 Art. 112 4 (§ 158 Abs. 2)� 

Die grundsätzlich gegebene Möglichkeit von "Gefölligkeits­

meldungen" wird nicht in Abrede gestellt. Sje rechtfertigt 

jedoch nach hö. Ansicht aus sozialpolitischen Oberlegungen 

nicht die vorgesehene Änderung, die dazu führt, daß Frauen, 

die unter den gegebenen Voraussetzungen des besonderen so­

zialen Schutzes bedürfen, durch die Einführung einer Warte­

zeit in bestimmten Fällen den Anspr�ch aur Wochengeld ver­

lieren. Die Einengung der Anspruchsvoraussetzungen auf Wochen­

geld lißt darüber hinaus eine finanzielle Mehrbelastung der 

Gebietskörperschaften durch vermehrt e Inanspruchnahme der 

Sozialhilfe befürchten und muß daher zuletzt auch aus diesem 

Grund abgelehnt werden. 

Z u  Art. IV 2 8 (§ 311 Abs. 5 zweiter Satz (neu»� 

Die_Möglichkeit der Herabsetzung der Arbeitszeit �in�a Beamten 

und damit zusammenhängend eine -KOrzung der BezOgeiat-auchln 
. -

landesgeset zlichen Beati •• uhgen vorgesehen (aiehe-z.B. f 2) b 

und' 2) c-der Dienstordnung 1966, lGBI. fOr wtenNr.-'7l1'" 
in der rasaung LGB1. rOr Wl�n Nr. 46/1985, �nd f )2 • �.r �e­

aoldungaordnung 1967 , LG81. rOr Wien Nr. 1�/1967t_ln_�er 
f8�sung LGB!. rOr Wien Nr. 46/1985-) • 

• 
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Der Ausdruck "ge.Iß , " Abs. 10 des Cehalt.ge.etze. 1'S6" 

.ollte d aher richtig -g •• IS f " Ab •• '0 de. aehaltege.atz •• 

19S6 oder einar ,leicharti,en lande.gesetzlichen leati •• ung" 
lauten. 

Dar Auedruck "oder gehabt bitte", dar 1. , '11 Ab •• S z.eit�r 
Satz (neu) s. Ende des er.ten und dea zweiten Halb.atze. an­

gefUhrt 1st, wird dahingehend verstanden, daS fUr �en r.l� 
der Herabsetzung der ArbeitszeIt des Bea.ten und eIner daait 
zusammenhängenden BezugskOrzung 1. Monat des Ausscheidens 

aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis bei der 

Berechnung des Oberweisungsbetrages das letzte volle Monats­

entgelt zugrunde zu legen ist, auf das der Beamte Anspruch ge­

habt hätte, wenn ihm in diesem Monat nicht info1ge Herabsetzung 

der Arbeitszeit gemäß § 13 Abs. 10 des Gehaltsgesetzes 19�6 

oder einer gleichartigen landesgesetzlichen Bestimmung die 

Bezüge nur im halben Ausmaß gebührt hätten. Dies sollte auch 

in den Erläuterungen zum Ausdruck gebracht werden. 

Zu Art. V Z 2 (§35� Z 1)� 

Die vorgeschlagenen Änderungen i. § lSS zielen offenbar darauf 
ab, die neugeschaffene Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit �u 
l asten der mittelbaren Bundesverwaltung zu entlasten. Hinsicht­

lich der feststellung der Ansprüche auf Ausstellung von kranken­

acheinen und Zahnbehandlungascheinen auß der in Aussicht ge­
nommenen Regelung schärfste�widersprochen werden. Sie wider­

spricht dem Gebot der Zweckmäßigkeit der Verwaltung, ist weder 
parteienfreundlich noch rechtssystheastisch gerechtfertigt. , ' 
Von einer rechtlich einwandfreien lösung �ann daher nicht ge� ' 

sprochen werden . , . - . . . . ' . - '  
Wenn die Frage der Ver8i�herungs�fl1cht od�r der V�r8 1cherun���' , "' 

zugeh6rigkei t -etri ttig let, besleht- b�" lnlaB zu ein�r Ne�-
",

:", " 
regelung, weil das bestehende Rechtbiez"auare.lchende lU8ungs­
.8glichkelten bietet. Sind die Anapru�h.vorau88etz�nge� J�� 
geben. ,und die AU88�ell�l)g " .. :der lC

,
ranken�cheine . �ch�l�-.i'!,�' •• ;:< " . 

r'.ktlachen, wlre ea we.entlich einfacher' 'und parte'lenfr"eund'" 

licher, den Yer8�cher�n��trlger zu er.lchtigen , �on A�t. 
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wegen Krankenacheine auszustellen. Ein reatstellungabescheld, 
daß der Krankenschein auszuatellen ist, bringt de. Versicherten 
noch keine leistung. Da8 der Krankenechein Inhaltlich fOr den 
Veraicherten tatalchllch einer lelatung glelchko •• t, wird von 
den Veralcherunge-trlgern durch die eezelchnung·-Krankenk.aaen­
acheckw propagiert. Die 1n den [rlluterungen dargelegte Mei­
nung könnte fOr weite Ber.lche de. 'l�l�tung�ver'ahr.'.'.: ',.lt.�d' 
ge.acht werden, weil Yorfiage atet. der aeatand eine. Ver­
aicherungeverhlltniaa •• l.t. 
letztlich erhebt alch die rrage, ob daa -Krankenacheinver­
fahren " und das Verfahren hinsichtlich des Bestandea eines 
Versicherungsverhältnisaes auch parallel-noch dazu ait unter­

schiedlichem Instanzenzug - geführt werden aollen und wie 

ein feststellungsbescheid über die A�ellung eines Kranken­

scheines vollstreckt werden aoll. Ein solcher feststellungs­

bescheid wäre sicherlich nicht anstelle eines Krankenscheines 

taugliche Verrechnungsgrundlage für den Arzt. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß im falle der Bei­

behaltung dieser Bestimmung wegen des engeren Zusammenhanges 

mit der frage des Bestandes e�es Versicherungsverhältnisses 

der Rechtszug an das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

gegeben sein sollte. letzteres gilt auch für die reststeIlung 

der Angehörigeneigenachaft. 

Zu Art. V Z J ( § J�7 Abs. 2): 

Der zunehmende Einsatz von EOV-Anlagen darf nicht dazu fOhren, 
daß das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der staatlichen Ver­

waltung, in die Rechtakraft von Bescheiden und somit die 
Rechtsslche�heit bereits von Gesetzes wegen in Frage gestellt 
iat. Die Besti •• ung dea '62 Aba • •  AVe '1950 sollte daher 

.... .. . 

Außerate Schranke bleiben ', und nicht, quasi eine' Unrlehtig- , . '  ,; . - . 

keitaverautung inaolchen Bereichen,eingefOhrt werder;t, die 
wie daa ASVG funda.entaletxlatenz frag'

en berUhre". '. .' ' 

, . 

• 

, . '-
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Zu Art . V Z • (')57 a): 

I. Hinblick auf die Verfahr.nadau.r bia zu .ln •• ·.llf.l11'.n 
Abschluß ein •• V.rw.ltungsg.richt·ahofverf.hren • •  rach.int ea 

zweck.IOIV. die Arb.ile- und Sozlel,erlchte'Ober die Rechl­

alßlgkeit 8in.r 'fi.der,ufnahae in l.l.t�ng. ,.ch.n · .i.· Yor­

tl'lg. 8n;t��� iden:; �",l.II •• n. . .. . . . -

Zu Art. Y Z , (I 502 Abe. 1 &nJ .): 

Durch die vorgesehene Änderung 8011 kOnftighin die Erwerbung 

vo�nw8rtsch8 ften und Ansprüchen gemä ß §§ 500 ff in der 

österreichischen Pensionsversicherung auch für Personen er­

möglicht werden, denen in ihren österreichischen sozialver­

sicherungsrechtlichen Verhältnissen kein Nachteil entstanden 

ist. Die in den Erläuterungen für eine so wei �eic hende sus­

weitung der Begünstigungsbestimmungen zu lasten der Ver­
sichertengemeinschaft gegebene Begründung, es solle damit 

der Auslegung des Verwaltungsgerichtshofes der Boden ent­

zogen werden, kann nicht als ausreichend angesehen werden. 

Zu Art V Z 10 ( Z  4) der Anlage 1): 

Der vorgesehenen Erweiterung wird zugesti .. t; sie sollte 

aber auch·allergische Bronchiolitisteinschlie8en. 

Aa Rande sei noch auf folgende o f fensichtliche RedaktIons­

versehen hingewiesen: 

1) 
la Art . 11 Z 1 (I 12� A�8� 8 lit. c (ne�l sollte e8 stett 

- , 29' Ab8. 1 lit • •  8.- richtig 4!t1. 2'.; .Ab8. 1 lit.· a subl1t •• ·•• . ...
. 

. lauten. 

2) _ 

• 4 .... 

I- , . Ab8atz der t r i Buterungen zu Art. JI Z.t und '.8owle 

..' -

Art. IV.Z.5 (111'" Ab8. :' • .  150
:
,.

·
.und .J(t7 � Ab ••.. 2 l6).�·0·i)· .... . � ... . , 

e • •  t.tt
· 

·Oiely.ep�t·
lent· nur ' ·Peti.nt. ·l.�i.n. " .. ' . '.,- .�.. 

. 
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I. Art. IV Z 1 (I 225 Aba. 1 Z 1) lat die Wortfolge "erater 

s.tz erater Halb8atz" zu atreichen • 

. ) 
I. Art. IY Z , (S 256) .ollte e. i. Einleitung ••• tz .t.tt 

:�:� ... 
-, ZS6 z •• iter Satz· richtig ., 2S6 dritter.S.tz· lauten. 

• 

-- % 
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